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MEDIENMITTEILUNG
vom 22. Februar 2007

Neuer Lohnausweis: KGV-Initiative wird unterstützt 
Der Kantonale Gewerbeverband Zürich nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass 
seine Volksinitiative zur Vereinfachung der Lohndeklaration in den wesentlichen 
Punkten auch vom Zürcher Regierungsrat unterstützt wird. Trotz der übereilten Ver-
fügung der Finanzdirektion zur Einführung des NLA besteht somit die Möglichkeit, 
dass die gesetzlichen Grundlagen nachgebessert werden können und die Handha-
bung weiter vereinfacht wird.  

Der Zürcher Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, die vom KGV eingereichte Volksini-
tiative zur Vereinfachung der Lohndeklaration in den wesentlichen Punkten zu unterstüt-
zen und eine entsprechende Standesinitiative einzureichen. Der Ball liegt nun bei Kom-
mission und Parlament.  

Damit ist der Weg geebnet, um durch die rasche Einreichung der Standesinitiative die Be-
ratungen im Eidgenössischen Parlament zugunsten des Gewerbes und einer schlanken, 
praktikablen Lösung zu beeinflussen.  

Bedenklich ist einzig, dass die Finanzdirektion noch vor diesem Entscheid vorschnell die 
Einführung im Kanton Zürich beschlossen hat. Es scheint, dass hier die Steuerbeamten 
weiterhin die Oberhand haben und die Politik des „fait accompli“ unnachgiebig weiterfüh-
ren wollen. Eine umgekehrte Reihenfolge der Entscheide hätte weit mehr von einem an-
gemessenen Demokratieverständnis gezeugt.  

Der KGV verfolgt zudem genau, wie die Umsetzung im Kanton Zürich erfolgt. Trotz den 
Zusicherungen der Steuerverwaltung, die Einführung pragmatisch und grosszügig zu be-
gleiten, deuten aktuelle Rückmeldungen darauf hin, dass insbesondere die Genehmigung 
von Spesenreglementen kleinlich und bürokratisch gehandhabt wird. Diese Haltung zeugt 
nicht von einer kunden- und gewerbefreundlichen Einstellung und ist für den Verband in-
akzeptabel.  
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